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3. ersucht den Generalsekretär, das auf der Entkolo-
nialisierungs-Website der Vereinten Nationen bereitgestellte
Informationsangebot weiter auszubauen und auch künftig die
vollständige Reihe der Berichte der Regionalseminare über
Entkolonialisierung, die auf diesen Seminaren abgegebenen
Erklärungen und abgehaltenen wissenschaftlichen Referate
und die Links zu der vollständigen Reihe der Berichte des
Sonderausschusses für den Stand der Verwirklichung der Er-
klärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale
Länder und Völker darin aufzunehmen;

4. ersucht die Hauptabteilung Presse und Informa-
tion, ihre Anstrengungen zur Aktualisierung internetgestütz-
ter Informationsangebote über die den Gebieten ohne Selbst-
regierung zur Verfügung stehenden Hilfsprogramme fortzu-
setzen;

5. ersucht die Hauptabteilung Politische Angelegen-
heiten und die Hauptabteilung Presse und Information, die
Empfehlungen des Sonderausschusses umzusetzen und sich
weiter darum zu bemühen, über alle zur Verfügung stehenden
Medien, so auch über Veröffentlichungen, Hörfunk und Fern-
sehen sowie über das Internet, Maßnahmen zu ergreifen, um
der Arbeit der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Entko-
lonialisierung Publizität zu verschaffen, und unter anderem

a) Verfahren auszuarbeiten, um grundlegendes Mate-
rial über die Frage der Selbstbestimmung der Völker der Ge-
biete ohne Selbstregierung zu sammeln, zusammenzustellen
und, insbesondere in den Gebieten, zu verbreiten;

b) sich bei der Wahrnehmung der genannten Aufga-
ben um die volle Kooperation der Verwaltungsmächte zu be-
mühen;

c) die Idee eines Programms der Zusammenarbeit mit
den Koordinierungsstellen der Gebietsregierungen für Entko-
lonialisierungsfragen, insbesondere in der Region des Pazi-
fiks und der Karibik, weiter zu prüfen, um zur Verbesserung
des Informationsaustauschs beizutragen;

d) die Mitwirkung nichtstaatlicher Organisationen an
der Verbreitung von Informationen über die Entkolonialisie-
rung anzuregen;

e) die Mitwirkung der Gebiete ohne Selbstregierung
an der Verbreitung von Informationen über die Entkoloniali-
sierung anzuregen;

f) dem Sonderausschuss über die zur Durchführung
dieser Resolution ergriffenen Maßnahmen Bericht zu erstat-
ten;

6. ersucht alle Staaten, einschließlich der Verwal-
tungsmächte, die Verbreitung von Informationen nach Zif-
fer 2 zu beschleunigen;

7. ersucht den Sonderausschuss, diese Frage weiter
zu untersuchen und der Generalversammlung auf ihrer sechs-
undsechzigsten Tagung über die Durchführung dieser Reso-
lution Bericht zu erstatten.

RESOLUTION 65/117

Verabschiedet auf der 62. Plenarsitzung am 10. Dezember 2010,
in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 171 Stimmen bei 3 Ge-
genstimmen und 2 Enthaltungen, auf Empfehlung des Ausschus-
ses (A/65/430, Ziff. 29)161:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra,
Angola, Antigua und Barbuda, Arabische Republik Syrien, Argen-
tinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Baha-
mas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belize, Bhutan,
Bolivien (Plurinationaler Staat), Bosnien und Herzegowina,
Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina
Faso, Chile, China, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Dänemark, Demo-
kratische Volksrepublik Korea, Demokratische Volksrepublik
Laos, Deutschland, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecua-
dor, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador,
Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland, Gabun, Gambia, Georgien,
Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea, Guinea-Bis-
sau, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Isla-
mische Republik), Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan, Jemen,
Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kasach-
stan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo,
Kroatien, Kuba, Kuwait, Lesotho, Lettland, Libanon, Liberia,
Libysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxem-
burg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta,
Marokko, Marshallinseln, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mona-
co, Mongolei, Montenegro, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nepal,
Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen,
Oman, Österreich, Pakistan, Panama, Papua-Neuguinea, Para-
guay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Repu-
blik Moldau, Rumänien, Russische Föderation, Salomonen, Sam-
bia, Samoa, San Marino, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz,
Senegal, Serbien, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Slowakei,
Slowenien, Somalia, Spanien, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent
und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Swasiland, Tadschikistan,
Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago,
Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Tuvalu,
Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Venezuela
(Bolivarische Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte
Republik Tansania, Vietnam, Zentralafrikanische Republik,
Zypern.

Dagegen: Israel, Vereinigtes Königreich Großbritannien und
Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika.

Enthaltungen: Belgien, Frankreich.

65/117. Verwirklichung der Erklärung über die 
Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale 
Länder und Völker

Die Generalversammlung,

nach Prüfung des Berichts des Sonderausschusses für
den Stand der Verwirklichung der Erklärung über die Gewäh-
rung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker für
2010162,

161 Der in dem Bericht des Vierten Ausschusses empfohlene Resolutions-
entwurf wurde von dem Sonderausschuss für den Stand der Verwirkli-
chung der Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an kolo-
niale Länder und Völker vorgelegt.
162 Official Records of the General Assembly, Sixty-fifth Session, Supple-
ment No. 23 und Korrigendum (A/65/23 und Corr.1).
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unter Hinweis auf ihre Resolution 1514 (XV) vom
14. Dezember 1960 mit der Erklärung über die Gewährung
der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker und auf
alle ihre späteren Resolutionen betreffend die Verwirklichung
der Erklärung, zuletzt die Resolution 64/106 vom 10. Dezem-
ber 2009, sowie auf die einschlägigen Resolutionen des Si-
cherheitsrats,

eingedenk ihrer Resolution 55/146 vom 8. Dezember
2000, mit der sie den Zeitraum 2001-2010 zur Zweiten Inter-
nationalen Dekade für die Beseitigung des Kolonialismus er-
klärte, sowie der Notwendigkeit, zu prüfen, wie die Wünsche
der Völker der Gebiete ohne Selbstregierung auf der Grundla-
ge der Resolution 1514 (XV) und anderer einschlägiger Reso-
lutionen über die Entkolonialisierung ermittelt werden kön-
nen,

in Anerkennung dessen, dass die Beseitigung des Kolo-
nialismus eine der Prioritäten der Vereinten Nationen ist und
auch für die 2001 begonnene Dekade weiterhin zu ihren Prio-
ritäten zählt,

bedauernd, dass die Maßnahmen zur Beseitigung des
Kolonialismus bis zum Jahr 2010, wie in ihrer Resolution
55/146 gefordert, erfolglos waren,

von neuem ihrer Überzeugung Ausdruck verleihend,
dass es notwendig ist, den Kolonialismus sowie Rassendiskri-
minierung und Verletzungen der grundlegenden Menschen-
rechte zu beseitigen,

mit Befriedigung Kenntnis nehmend von den fortgesetz-
ten Anstrengungen, die der Sonderausschuss im Hinblick auf
die wirksame und vollständige Verwirklichung der Erklärung
und die Durchführung der anderen einschlägigen Resolutio-
nen der Vereinten Nationen zur Entkolonialisierung unter-
nimmt,

betonend, wie wichtig es ist, dass sich die Verwaltungs-
mächte offiziell an der Arbeit des Sonderausschusses beteili-
gen,

mit Befriedigung feststellend, dass einige Verwaltungs-
mächte mit dem Sonderausschuss zusammenarbeiten und
sich aktiv an dessen Arbeit beteiligen, und den anderen nahe-
legend, das Gleiche zu tun,

davon Kenntnis nehmend, dass das Pazifische Regional-
seminar vom 18. bis 20. Mai 2010 in Nouméa abgehalten
wurde und dass dies das zweite Mal ist, dass eine solche Ver-
anstaltung im vergangenen Jahrzehnt in einem Gebiet ohne
Selbstregierung stattfand,

1. bekräftigt ihre Resolution 1514 (XV) sowie alle
anderen Resolutionen und Beschlüsse zur Entkolonialisie-
rung, so auch ihre Resolution 55/146, mit der sie den Zeit-
raum 2001-2010 zur Zweiten Internationalen Dekade für die
Beseitigung des Kolonialismus erklärte, und fordert die Ver-
waltungsmächte gemäß diesen Resolutionen auf, alles Erfor-
derliche zu tun, um den Völkern der betreffenden Gebiete
ohne Selbstregierung die möglichst baldige uneingeschränkte
Wahrnehmung ihres Rechts auf Selbstbestimmung, ein-
schließlich Unabhängigkeit, zu ermöglichen;

2. stellt abermals fest, dass das Fortbestehen des Ko-
lonialismus in jedweder Erscheinungsform, einschließlich
wirtschaftlicher Ausbeutung, mit der Charta der Vereinten
Nationen, der Erklärung über die Gewährung der Unabhän-
gigkeit an koloniale Länder und Völker und der Allgemeinen
Erklärung der Menschenrechte163 unvereinbar ist;

3. bekräftigt ihre Entschlossenheit, auch künftig alles
zu tun, was für die vollständige und rasche Beseitigung des
Kolonialismus und die gewissenhafte Einhaltung der entspre-
chenden Bestimmungen der Charta, der Erklärung über die
Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und
Völker und der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte
durch alle Staaten erforderlich ist;

4. bekräftigt abermals ihre Unterstützung für die Be-
strebungen der unter Kolonialherrschaft stehenden Völker,
ihr Recht auf Selbstbestimmung, einschließlich Unabhängig-
keit, gemäß den einschlägigen Resolutionen der Vereinten
Nationen zur Entkolonialisierung wahrzunehmen;

5. fordert die Verwaltungsmächte auf, voll mit dem
Sonderausschuss für den Stand der Verwirklichung der Erklä-
rung über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale
Länder und Völker zusammenzuarbeiten, um so bald wie
möglich ein konstruktives, auf den jeweiligen Fall zuge-
schnittenes Arbeitsprogramm für die Gebiete ohne Selbstre-
gierung auszuarbeiten und abzuschließen, das die Durchfüh-
rung des Mandats des Sonderausschusses und der einschlägi-
gen Resolutionen zur Entkolonialisierung, namentlich auch
der bestimmte Gebiete betreffenden Resolutionen, erleichtern
soll;

6. verweist mit Befriedigung auf die professionelle,
offene und transparente Durchführung der von den Vereinten
Nationen überwachten Referenden im Februar 2006 und Ok-
tober 2007 zur Bestimmung des künftigen Status Tokelaus;

7. ersucht den Sonderausschuss, seine Suche nach
geeigneten Mitteln zur unverzüglichen und vollständigen
Verwirklichung der Erklärung fortzusetzen und in allen Ho-
heitsgebieten, die ihr Recht auf Selbstbestimmung, ein-
schließlich Unabhängigkeit, noch nicht wahrgenommen ha-
ben, die von der Generalversammlung im Zusammenhang mit
der Internationalen Dekade für die Beseitigung des Kolonia-
lismus und der Zweiten Internationalen Dekade für die Besei-
tigung des Kolonialismus gebilligten Maßnahmen durchzu-
führen und dabei insbesondere

a) konkrete Vorschläge für die Beendigung des Kolo-
nialismus auszuarbeiten und der Generalversammlung auf ih-
rer sechsundsechzigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten;

b) die Durchführung der Resolution 1514 (XV) und
anderer einschlägiger Resolutionen zur Entkolonialisierung
durch die Mitgliedstaaten auch weiterhin zu prüfen;

163 Resolution 217 A (III). In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/grunddok/ar217a3.html.
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c) die politische, wirtschaftliche und soziale Lage in
den Gebieten ohne Selbstregierung auch künftig zu prüfen
und der Generalversammlung nach Bedarf Schritte zu emp-
fehlen, die am besten dazu geeignet sind, die Bevölkerung
dieser Gebiete in die Lage zu versetzen, ihr Recht auf Selbst-
bestimmung, einschließlich Unabhängigkeit, im Einklang mit
den einschlägigen Resolutionen zur Entkolonialisierung, na-
mentlich auch den bestimmte Gebiete betreffenden Resolu-
tionen, wahrzunehmen;

d) so bald wie möglich und in Zusammenarbeit mit
der betreffenden Verwaltungsmacht und dem jeweiligen Ho-
heitsgebiet ein konstruktives, auf den jeweiligen Fall zuge-
schnittenes Arbeitsprogramm für die Gebiete ohne Selbstre-
gierung auszuarbeiten und abzuschließen, um die Durchfüh-
rung des Mandats des Sonderausschusses und der einschlägi-
gen Resolutionen zur Entkolonialisierung, namentlich auch
der bestimmte Gebiete betreffenden Resolutionen, zu erleich-
tern;

e) im Einklang mit den einschlägigen Resolutionen
zur Entkolonialisierung, namentlich auch den bestimmte Ge-
biete betreffenden Resolutionen, auch künftig Besuchsdele-
gationen und Sondermissionen in die Gebiete ohne Selbstre-
gierung zu entsenden;

f) gegebenenfalls Seminare durchzuführen, um In-
formationen über die Arbeit des Sonderausschusses einzuho-
len und zu verbreiten, und den Völkern der Gebiete ohne
Selbstregierung die Teilnahme an diesen Seminaren zu er-
leichtern;

g) alles Erforderliche zu tun, um sich für die Errei-
chung der Ziele der Erklärung und für die Durchführung der
einschlägigen Resolutionen der Vereinten Nationen der welt-
weiten Unterstützung seitens der Regierungen wie auch sei-
tens nationaler und internationaler Organisationen zu versi-
chern;

h) jedes Jahr die Woche der Solidarität mit den Völ-
kern der Gebiete ohne Selbstregierung zu begehen164;

8. erinnert daran, dass der Aktionsplan für die Zweite
Internationale Dekade für die Beseitigung des Kolonialis-
mus165 eine wichtige Rechtsgrundlage für die Erreichung der
Selbstregierung in den Gebieten ohne Selbstregierung dar-
stellt und dass die auf den jeweiligen Fall zugeschnittene Be-
wertung der Erreichung der Selbstregierung in den einzelnen
Gebieten einen wichtigen Beitrag zu diesem Prozess leisten
kann;

9. fordert alle Staaten, insbesondere die Verwal-
tungsmächte, sowie die Sonderorganisationen und anderen
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen auf, in-
nerhalb ihres jeweiligen Zuständigkeitsbereichs den Empfeh-
lungen des Sonderausschusses im Hinblick auf die Verwirkli-
chung der Erklärung und die Durchführung der sonstigen ein-

schlägigen Resolutionen der Vereinten Nationen Geltung zu
verschaffen;

10. fordert die Verwaltungsmächte auf, sicherzustel-
len, dass die Wirtschafts- und sonstigen Aktivitäten in den ih-
rer Verwaltung unterstehenden Gebieten ohne Selbstregie-
rung den Interessen der Völker dieser Gebiete nicht zuwider-
laufen, sondern vielmehr die Entwicklung fördern, und den
Völkern dieser Gebiete bei der Wahrnehmung ihres Rechts
auf Selbstbestimmung behilflich zu sein;

11. fordert die betreffenden Verwaltungsmächte nach-
drücklich auf, wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um die un-
veräußerlichen Rechte der Völker der Gebiete ohne Selbstre-
gierung auf ihre natürlichen Ressourcen zu sichern und zu ga-
rantieren und die Kontrolle über die künftige Erschließung
dieser Ressourcen herzustellen und zu wahren, und ersucht
die jeweiligen Verwaltungsmächte, alles Erforderliche zu tun,
um die Eigentumsrechte der Völker dieser Gebiete zu schüt-
zen;

12. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, den Völ-
kern der Gebiete ohne Selbstregierung unmittelbar und durch
ihr Tätigwerden in den Sonderorganisationen und anderen
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen nach Be-
darf moralische und materielle Hilfe zu gewähren, und er-
sucht die Verwaltungsmächte, Schritte zu unternehmen, um
jede erdenkliche Hilfe bilateraler und multilateraler Art zur
Stärkung der Volkswirtschaften dieser Gebiete zu mobilisie-
ren und wirksam zu nutzen;

13. ersucht den Generalsekretär, die Sonderorganisa-
tionen und die anderen Organisationen des Systems der Ver-
einten Nationen, den Gebieten ohne Selbstregierung wirt-
schaftliche, soziale und sonstige Hilfe zu gewähren und damit
gegebenenfalls auch fortzufahren, nachdem sie ihr Recht auf
Selbstbestimmung, einschließlich Unabhängigkeit, wahrge-
nommen haben;

14. erklärt erneut, dass die Entsendung von Besuchs-
delegationen der Vereinten Nationen in die Hoheitsgebiete
ein wirksames Mittel ist, um sich ein Bild von der Lage in den
Gebieten sowie von den Wünschen und Bestrebungen ihrer
Einwohner zu machen, und fordert die Verwaltungsmächte
auf, mit dem Sonderausschuss bei der Wahrnehmung seines
Mandats auch künftig zusammenzuarbeiten und die Entsen-
dung von Besuchsdelegationen in die Hoheitsgebiete zu er-
leichtern;

15. fordert alle Verwaltungsmächte auf, an der Arbeit
des Sonderausschusses voll mitzuwirken und sich an seinen
künftigen Tagungen offiziell zu beteiligen;

16. billigt den Bericht des Sonderausschusses für den
Stand der Verwirklichung der Erklärung über die Gewährung
der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker über sei-
ne Tätigkeit im Jahr 2010 mit dem Arbeitsprogramm für
2011162;

17. ersucht den Generalsekretär, dem Sonderaus-
schuss alle Einrichtungen und Dienste zur Verfügung zu stel-
len, die für die Durchführung dieser Resolution sowie der an-
deren die Entkolonialisierung betreffenden Resolutionen und

164 Siehe Resolution 54/91.
165 A/56/61, Anhang.



III. Resolutionen aufgrund der Berichte des Ausschusses für besondere politische Fragen und Entkolonialisierung (Vierter Ausschuss)

307

Beschlüsse der Generalversammlung und des Sonderaus-
schusses erforderlich sind.

RESOLUTION 65/118

Verabschiedet auf der 62. Plenarsitzung am 10. Dezember 2010,
in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 168 Stimmen bei 3 Ge-
genstimmen und keiner Enthaltung, auf Empfehlung des Aus-
schusses (A/65/430, Ziff. 29)166:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra,
Angola, Antigua und Barbuda, Arabische Republik Syrien, Argen-
tinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Baha-
mas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize,
Bhutan, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei
Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Chile, China, Costa Rica,
Côte d’Ivoire, Dänemark, Demokratische Volksrepublik Korea,
Demokratische Volksrepublik Laos, Deutschland, Dominikani-
sche Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische
Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi,
Finnland, Frankreich, Gabun, Gambia, Georgien, Ghana, Grena-
da, Griechenland, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana,
Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Repu-
blik), Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan, Jordanien, Kambo-
dscha, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia,
Kolumbien, Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait, Lesotho,
Lettland, Libanon, Liberia, Libysch-Arabische Dschamahirija,
Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Malay-
sia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Marshallinseln, Mauretani-
en, Mauritius, Mexiko, Monaco, Mongolei, Montenegro, Mosam-
bik, Myanmar, Namibia, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Nieder-
lande, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Pa-
nama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen,
Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, Russi-
sche Föderation, Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino, Sau-
di-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien, Sierra Leone,
Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien, Sri
Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika,
Sudan, Swasiland, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad
und Tobago, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Tuvalu,
Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Venezuela
(Bolivarische Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte
Republik Tansania, Vietnam, Zentralafrikanische Republik,
Zypern.

Dagegen: Israel, Vereinigtes Königreich Großbritannien und
Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika.

Enthaltungen: Keine.

65/118. Fünfzig Jahre Erklärung über die Gewährung 
der Unabhängigkeit an koloniale Länder und 
Völker

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf die in ihrer Resolution 1514 (XV)
vom 14. Dezember 1960 enthaltene Erklärung über die Ge-
währung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völ-
ker,

sowie unter Hinweis auf die Charta der Vereinten Natio-
nen, in der die Völker der Welt ihre Entschlossenheit bekun-
deten, ihren Glauben an die Grundrechte der Menschen, an
Würde und Wert der menschlichen Persönlichkeit, an die
Gleichberechtigung von Mann und Frau sowie von allen Na-
tionen, ob groß oder klein, erneut zu bekräftigen und den so-
zialen Fortschritt und einen besseren Lebensstandard in grö-
ßerer Freiheit zu fördern,

ferner unter Hinweis auf die einschlägigen Bestimmun-
gen der Erklärung über Grundsätze des Völkerrechts betref-
fend freundschaftliche Beziehungen und Zusammenarbeit
zwischen den Staaten im Einklang mit der Charta der Verein-
ten Nationen167,

eingedenk ihrer Resolution 55/146 vom 8. Dezember
2000, mit der sie den Zeitraum 2001-2010 zur Zweiten Inter-
nationalen Dekade für die Beseitigung des Kolonialismus er-
klärte, sowie der Notwendigkeit, zu prüfen, wie die Wünsche
der Völker der Gebiete ohne Selbstregierung auf der Grundla-
ge der Resolution 1514 (XV) und anderer einschlägiger Reso-
lutionen über die Entkolonialisierung ermittelt werden kön-
nen,

in Anerkennung der bedeutsamen und verdienstvollen
Rolle, die die Vereinten Nationen schon seit ihren Anfängen
auf dem Gebiet der Entkolonialisierung wahrnehmen, und
feststellend, dass im Laufe dieser Zeit mehr als einhundert
souveräne Staaten entstanden sind,

insbesondere mit Befriedigung feststellend, dass in den
vergangenen fünfzig Jahren eine große Zahl ehemaliger Ko-
lonialgebiete die Unabhängigkeit erlangt hat und viele ehe-
malige Treuhandgebiete und Gebiete ohne Selbstregierung
ihr Recht auf Selbstbestimmung und Unabhängigkeit im Ein-
klang mit der Erklärung über die Gewährung der Unabhän-
gigkeit an koloniale Länder und Völker wahrgenommen ha-
ben,

sowie mit Befriedigung feststellend, dass der Sonderaus-
schuss für den Stand der Verwirklichung der Erklärung über
die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und
Völker einen wichtigen Beitrag zur Förderung der Ziele und
Zwecke der Erklärung leistet,

ferner mit Befriedigung feststellend, dass die ehemali-
gen Kolonialgebiete als Mitgliedstaaten der Vereinten Natio-
nen und Mitglieder der anderen Organisationen des Systems
der Vereinten Nationen eine aktive und wichtige Rolle bei der
Verwirklichung der Ziele und Grundsätze der Charta, der
Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicher-
heit, der Entkolonialisierung und der Förderung des mensch-
lichen Fortschritts wahrnehmen und auf diese Weise die inter-
nationalen Beziehungen der Gegenwart tiefgreifend prägen,

betonend, wie wichtig es ist, dass sich die Verwaltungs-
mächte offiziell an der Arbeit des Sonderausschusses beteili-
gen,

166 Der in dem Bericht des Vierten Ausschusses empfohlene Resolutions-
entwurf wurde von dem Sonderausschuss für den Stand der Verwirkli-
chung der Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an kolo-
niale Länder und Völker vorgelegt. 167 Resolution 2625 (XXV), Anlage.




